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Forschung und Lehre mit Bologna Vorgaben in Rumänien

1. Ein „europäischer Hochschulraum“
Mit dem zusammenwachsenden Europa müssen sich Lehre und Forschung an der Hochschule im gegebenen europäischen Kontext an tiefgreifende Änderungen anpassen. Das sind:

· eine steigende Nachfrage nach Hochschulbildung,
· die Internationalisierung von Bildung und Forschung,
· die effektive und enge Kooperation zwischen Universität und Industrie,
· die Entwicklung von Orten, wo Wissen produziert wird,
· die Neuorganisierung des Wissens,
· die Heranbildung neuer Erwartungen.
Die gegenwärtig eingetretenen Änderungen an den Universitäten haben in den letzten Jahren verstärkt die Frage in den Vordergrund gerückt, ob die europäischen Universitäten – so wie sie sind und bei der existierenden Organisation – ihren Platz in der Gesellschaft und in der Welt behalten können. Das zieht die Debatte zum Standort und zur Rolle der Universitäten in der Wissensgesellschaft und in der Wirtschaft Europas nach sich und die Frage nach den Bedingungen, unter denen Universitäten die ihnen zustehende Rolle effektiv erfüllen können. 

An die Hochschulen gehen Forderungen heran wie

· das Vorhandensein von genügend und nachhaltige Ressourcen und deren effiziente Anwendung

· die Festigung der Exzellenz in der Forschung und Lehre, vor allem durch die Schaffung von Netzwerken

· die Öffnung für die Internationalisierung und die Steigerung ihrer internationalen Attraktivität

Der Anfang der europäischen Integrations- und Kooperationsbestrebungen im Bereich der Hochschulbildung kann je nach Betrachtungsweise mit der Sorbonne-Erklärung der Bildungsminister von Frankreich, Italien, Großbritanien und Deutschland (Mai 1998), dem Lissabon-Abkommen zur Anerkennung der Hochschulqualifikationen innerhalb Europas (April 1997), der Deklaration Magna Charta Universitatum von 326 europäischen Hochschulen (September 1987), mit der Gründung des ERASMUS-Programms (1987) oder noch früher angesetzt werden. Im Juni 1999 fiel jedoch in Bologna erstmals der Begriff „europäischer Hochschulraum“ sowie eine konkrete Zeitvorgabe für seine Schaffung bis zum Jahr 2010. Für den vielfältigen Prozess des Zusammenwachsens Europas auf dem Gebiet der Hochschulbildung hat sich von diesem Zeitpunkt an die Bezeichnung „Bologna-Prozess“ etabliert. (Bologna-Reader 2004, 243)

Zusammenfassend führten die zielgerichteten Beschlüsse der seitdem erfolgten Begegnungen der Teilnehmeruniversitäten
 
· zur Einführung eines Studiensystems mit drei aufeinanderfolgenden Stufen, dem Bachelor, dem Master und dem Doktorat,
· zur Definierung eines Rahmens vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse auf nationaler und europäischer Ebene (Qualifikationsrahmen), 
· zur Einführung eines Leistungspunktsystems (ECTS) und der Beschreibung der Studienabläufe im Diploma Supplement,
· zur Förderung der Mobilität.
Erkennbare Ergebnisse sind etwa die Schaffung von flexiblen Lernangeboten im Hochschulbereich, einschließlich von Verfahren für die Anerkennung früher erworbener Kenntnisse oder die Erstellung nationaler Qualifikationsrahmen, nationaler Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung. Angestrebt wird die Verleihung und Anerkennung gemeinsamer Abschlüsse, einschließlich bei Promotionen, groß geschrieben steht das Konzept des Lebenslangen Lernens. 
Das erklärte Ziel des Studiums ist auch im Rahmen einer veränderten Studienstruktur die intellektuelle Bildung durch Wissenschaft, die wissenschaftlich basierte Beschäftigungsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung des Studierenden und Absolventen. Das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme findet ebenso Berücksichtigung wie die wissenschaftliche Entwicklung in einem Fach. 
„Der innere Zusammenhang der Bologna-Reformen bezieht sich indes nicht auf Fragen der Verwaltung, der Infrastruktur und der Finanzen. Er zeigt sich besonders deutlich bei der Einführung der neuen Bachlor- und Mastergrade, die eine neue Definition der Rolle der Forschung erfordern dürften. Es ist offensichtlich, dass Master-Grade nicht ohne die Berücksichtigung ihrer Verknüpfung mit der Lehre und Forschung auf der Doktoranden-Ebene eingeführt werden können. Selbstverständlich kann und sollte Lehre an den Universitäten nicht reformiert werden ohne die Berücksichtigung ihrer Verbindung zur Forschung, von der Schaffung neuer Stellen für junge Wissenschaftler bis zur Einbindung von Forschungsprojekten in die Lehre.“ (Bologna-Reader 2004, 229).

Der Prozess war und ist gekennzeichnet durch die wachsende Zahl der involvierten Länder sowie der daran beteiligten Menschen, Institutionen, Organisationen. Es ist ein riesiger Aufwand zur Gestaltung eines europäischen Hochschulraumes, in dem aber jedes Teilnehmerland bzw. jede Organisation uneingeschränkt eigene Unternehmungen im Sinne der gemeinsamen Abkommen haben kann. Erst die aktive Teilnahme aller Partner kann zum nachhaltigen Erfolg des Bologna-Prozesses führen.

2. Bologna-Vorgaben in der rumänischen Hochschullehre
2.1 Die Reform des Hochschulsystems und der Forschung erfolgte in Rumänien im Rahmen des Programms RO-4096 in der Zeitspanne 1996-2002. Sein Hauptziel bestand in der institutionellen Entwicklung und Ausweitung von Kompetenzen im Managementbereich zur Schaffung eines günstigen Rahmens für die Heranbildung einer neuen Generation von Fachkräften für die Lehre und Forschung an den Hochschulen. Das Projekt wurde von der rumänischen Regierung und der Weltbank mit 84 Millionen USD kofinanziert. 
Rumänien gehört zu den Staaten, die 1999 das Bologna-Abkommen unterzeichnet haben, womit der Weg zum „europäischen Hochschulraum” unmittelbar eröffnet wurde. 
Die Einführung des Drei-Stufen-Hochschulstudiums mit „Lizenziat” (d.i. Bachlor, allgemein berufsvorbereitend), Masterat (theorie- oder berufsbildend) und Doktorat (wissenschaftlich oder berufsorientiert) wurde durch das Gesetz 288 vom Juni 2004 statuiert. Über die Dauer der ersten Stufe (drei oder vier Jahre), über Formen und Inhalte der Masterate sowie über die Form der Vergabe der vorgesehenen Abschlusszeugnisse können die einzelnen Universitäten im Rahmen der universitären Autonomie entscheiden. Es bleiben einige Bereiche wie z.B. die Medizin und die Architektur, die ihr 6-Jahre-Studium und die speziellen Studienstrukturen behalten.

Allmählich ebnen sich Unterschiede durch die auf dieses Gesetz folgenden Gesetze und ministeriellen Beschlüsse, die den Rahmen präziser formulierter Forderungen zur Qualitätssicherung bzw. zur Akkreditierung von Studiengängen geschaffen haben. Parallel dazu kamen Gesetze, die Qualitätskriterien für die wissenschaftliche Tätigkeit an den Universitäten formulierten, gleichzeitig aber auch den institutionellen Rahmen schufen, in dem Wege finanzieller Förderung durch den Staat oder durch Dritte geöffnet wurden. (s.w.u. ARACIS, ANCS, CNCSIS, UEFISCU, die eigens zur Förderung und Kontrolle der Forschung und Lehre eingerichteten Institutionen; s. auch Teil 6 dieses Beitrags).
2.2 Dem Bologna-Konzept entsprechend sind erst in den Stufen des Masterats und des Doktorats Forschungansätze gefordert. In den letzten 3 Jahren, seit dem Gesetz 288/2004 liefen alte und neue Studienformen parallel. Das akademische Jahr 2007/2008 bringt die ersten Absolventen des „Bologna-Lizenziats”, erst ab diesen akademischen Jahr sind nur noch Curricula für zweijährige Masterate vom Ministrium für Bildung und Forschung zugelassen bzw. erst ab diesem Jahr ist die Zulassung zum Doktorat nur noch mit einem Masteratsdiplom
 möglich.

Damit ist auch gesagt, dass die Verfahren der Doktorantur 2004-2007 noch das Erbe der alten Studienstrukturen mitberücksichtigt haben, bei gleichzeitiger Ankündigung neuer Forderungen ab 2007/2008. Es ist außerdem hinzuzufügen, dass bereits mit dem Jahr 2004 die erste Doktorantur von 3 Jahren gestartet wurde
 ungeachtet dessen, dass es noch keine Absolventen des Masterats nach den Bologna-Vorgaben bzw. dem Gesetz 288/2004 gab. Die neue Form des Doktorats führte zur Gründung von Doktorandenkollegs („Doktorandenschulen”), die im Rahmen der universitären Autonomie eigene Curricula entwerfen, die vom Bildungsministerium zugelassen werden müssen. Anders als bisher werden an diesen Schulen von den Doktoranden Veranstaltungen allgemeiner fachspezifischer Thematik gemeinsam besucht und dieselben Prüfungen abgelegt. Der Rahmen, in dem die Pflichtreferate (zwei pro Jahr) vorgestellt werden, ist das Doktorandenkolleg, nicht mehr der Lehrstuhl des Betreuers. Auch die Verteidigung der Dissertation hat nun als Hauptassistenz die Kollegen vom Doktorat, über die Bewertung entscheidet allerdings eine Gutachterkommission der jeweiligen Schule. Noch hat sich nichts daran geändert, dass der Doktortitel seine volle Gültigkeit erst dann hat, wenn die Nationale Kommission zur Anerkennung von Titeln und akademischen Graden die Entscheidung der Gutachterkommission nach der Verteidigung der Dissertation akzeptiert. Diese ist es immer noch, die auch über die Anerkennung von im Ausland erhaltenen Doktortiteln entscheidet. Allerdings stehen noch zu erwartende neue Kriterien aus, nach denen eine in drei Jahren erfolgte Dissertationsforschung zu bewerten und von einer 7 Jahre langen ggf. gar längeren Forschung abzugrenzen ist. Dieser Mangel ist derzeit noch dadurch wettzumachen, dass die jetzigen Doktoranden allesamt nach den alten Curricula ihr Abschlussdiplom und ihre vertiefenden, postgraduierten Studien gemacht haben. So haben sie gute methodische und theoretische Kenntnisse und die Forschungsthemen sind trotz der knappen Zeit für die Vorbereitung recht umfangreich und anspruchsvoll. Eine ergänzende Bemerkung: Doktorandenschulen werden aufgrund ihrer Curricula vom Ministrium für Bildung zugelassen und vom Budget mitfinanziert, so dass es eine bestimmte Anzahl von Stipendien und gebührenfreien Studienplätzen gibt. Das Gesetz lässt auch in den staatlichen Doktorandenschulen, ebenso wie auch auf den anderen zwei Stufen, bezahlte Studienplätze zu. An den privaten Hochschulen ist das Studium generell ohnehin gebührenpflichtig.
2.3 Unmittelbare Auswirkungen der Öffnung zum europäischen Hochschulraum nach der Wende aber freilich besonders nach der Unterzeichnung des Bologna-Abkommens sind auch die zahlreichen Studiensemester rumänischer Studenten im europäischen Ausland. Es werden dort erhaltene Scheine und Credits problemlos anerkannt. Gleiches gilt freilich auch für die zahlenmäßig geringeren ausländischen Studenten, die im Rahmen von Mobilitätsprogrammen nach Rumänien kommen.
Begrüßt werden Universitätskonsortien, ebenso wie von rumänischen und ausländischen Professoren gemeinsam betreute Doktorate („cotutela”). Allerdings verläuft der Prozess noch etwas mühsam und die auf diesem Wege erhaltenen Doktortitel müssen auch weiterhin von der Nationalen Kommission für die Anerkennung von Titeln und akademischen Graden nostrifiziert werden.

3. Neue institutionelle Einrichtungen mit Blick auf die Hochschulforschung
3.1 Durch die zur Zeit bestehende rumänische Gesetzgebung bilden alle öffentlich- und privatrechtlichen Entitäten mit juridischen Personenstatus, deren Aktivitätenobjekt die Forschung und Entwicklung ist, ein nationales System. Die Gesamtheit der Institutionen und weiteren Entitäten, die Forschung und Entwicklung im nationalen Interesse abwickeln, bilden eine Teilmenge, zu der auch die Hochschulinstitutionen oder Teilstrukturen daraus gehören. Außer diesen gibt es Forschungsinstitute unterschiedlicher Verteilung, unterschiedlichen Umfangs und unterschiedlicher Beschirmung und Finanzierungsformen, so etwa die Forschungsinstitute der Rumänischen Akademie oder anderer nationaler und autonomer Gesellschaften und Unternehmen sowie auch internationaler Stiftungen ud Organisationen aufgrund von Partnerverträgen mit dem rumänischen Staat. 

Im Folgenden stelle ich einige Institutionen vor, die im Trend der Reformbestrebungen und im Sinne der Qualitätssischerung in Lehre und Forschung gegründet wurden. Das sind die ANCS, die Nationale Autorität für Wissenschaftliche Forschung, der CNCSIS, der Nationale Rat für wissenschaftliche Forschung im Hochschulsystem, die UEFISCU, die Exekutive Einheit zur Finanzierung des Hochschulwesens und der wissenschaftlichen Forschung an Hochschulen, die ARACIS, die Rumänische Agentur zur Qualitätssicherung im Hochschulwesen.
3.2 ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) - Die Nationale Autorität für Wissenschaftliche Forschung ist das Fachorgan der Zentralen staatlichen Verwaltung, das dem Ministrium für Bildung, Forschung und Jugend unterstellt ist. Durch sie erfüllt das Ministrium seine Zuständigkeiten im Forschungsbereich. Es ist eine öffentliche, vom Staathaushalt über das Budget des Bildungsministeriums finanzierte Institution. Sie verantwortet für die strategisch-taktische Planung in ihrem Kompetenzbereich, sie definiert die strategischen und taktischen Ziele, sie umreißt, wendet an, überwacht und evaluiert die notwendigen Politiken zur Realisierung der nationalen Ziele im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Entwicklung.
Kurzgefasst, erfüllt die Nationale Autorität für Wissenschaftliche Forschung 

· eine politische Funktion : sie stellt vor und harmonisiert die politischen Standpunkte im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation;
· eine strategische Funktion: sie plant strategisch und sichert den Entwurf und die Implementierung der Politik im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation;
· eine administrative Funktion durch die Prognisierung, Planung, Finanzverteilung, Monitorisierung und Evaluierung der Nutzung von Ressourcen zur Implementierung der Politiken in ihrem Zustänndigkeitsbereich;
· eine Monitorisierungs-, Evaluierungs und Kontrollfunktion an den Politiken im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation.
Außerdem entwirft sie den normativen, methodologischen, funktionalen, operationalen und finanziellen Rahmen zur Durchführung der vorgenommenen Politik und verfolgt die Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung mit der Gesetzgebung der Europäischen Union.
3.3 CNCSIS (Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Invăţământul Superior) - Der Nationale Rat für wissenschaftliche Forschung im Hochschulsystem ist die wichtigste Institution, durch die die wissenschaftliche Forschung an rumänischen Hochschulen und an postgraduierten Bildungseinrichtungen finanziert wird. Er wurde 1994 im Rahmen der hochschulreformatorischen Maßnahmen gegründet (s. 2.1). Es ist das Beratungsorgan des Ministeriums für Bildung, Forschung und Jugend in Sachen Forschungsstrategien und deren Finanzierung sowie der Evaluation von Forschungsperformanzen und die Begegnungsstelle der Forschungsgemeinschaft mit dem Ministerium. Er ist Mitglied der European Science Foundation (ESF).
Der CNCSIS ist ein Instrument

· zur sorgfältigen und effizienzversprechenden Hinführung von Fonds zu den wichtigsten prioritären Bereichen rumänischer Forschung

· zur Unterstützung und Förderung authentischer Forschung

· zur Unterstützung individueller Forschung bei der Teambildung

· zur Schaffung der Bedingungen zur Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs

· zur Diversiffizierung und Anreicherung wissenschaftlicher Ressourcen

· zur Schaffung von institutionellen Netzwerken in einem fairen Wettkampf innerhalb der rumänischen akademischen Wissensgemeinschaft 

· zur Schaffung von regionalen Exzellendzentren der Forschung mit aktuellster Infrastruktur 

· zur Schaffung von Managementkapazitäten innerhalb der universitären Forschungsnetzwerke zur Verwertung eigener Ressourcen

Der CNCSIS entwickelt und unterstützt finanziell in diesem Sinne Programme in der Forschung aber auch zur Fortbildung des Nachwuchses in Lehre und Forschung, die als sich gegenseitig bedingend betrachtet werden. Die Fonds werden aufgrund von Ausschreibungen in einem Auswahlverfahren mit relativ eng messbar abgesichterten Kriterien verteilt.
Es gibt eine enge Beziehung des CNCSIS zur ANCS und zur UEFISCU, die ihm unterstellt ist.
3.4 UEFISCU (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare) - die Exekutive Einheit zur Finanzierung des Hochschulwesens und der wissenschaftlichen Forschung an Hochschulen ist eine juridische Person öffentlichen Rechts, die dem Ministerium für Bildung und Forschung administrativ unterstellt ist. Ihre Hauptrolle besteht in der Sicherung der exekutiven Tätigkeit des Nationalen Rates zur Finanzierung des Hochschulwesens (CNFIS/ Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior) und des Nationalen Rates für wissenschaftliche Forschung im Hochschulsystem (CNCSIS/ Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică în Invăţământul Superior, s. 3.2)
Die UEFISCU hat folgende Hauptaufgaben:

· sie assistiert den CNFIS und den CNCSIS in der Durchführung der vom Minisgerium für Bildung entworfenen Programme

· sie organisiert die Wettbewerbe für die Erhaltung von Grants und die gesamten operativen Abläufe zur Auswahl und dem Audit der vorgeschlagenen Projekte und Programme zur Finanzierung der beieden Rüte, sie unterstützt deren finanzielles Management und monitorisiert die Durchführung der Projekte und die Erfüllung der Aufgaben

· sie sichert den guten Ablauf der laufenden Tütigkeiten des CNFIS und des CNCSIS in ihren Beziehungen zu den Institutionen im Hochschulbereich und zu anderen Organisationen privaten Rechts.
· Sie verwaltet die Ressourcen für die Aktivitäten des CNFIS und CNCSIS entsprechend der Beschlüsse der beiden Räte im gesetzlichen Rahmen

3.5 ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) - Die Rumänische Agentur zur Qualitätssicherung im Hochschulwesen erfüllt Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung und der Akkreditierung von Hochschuleinheiten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören 
· die Autorisierung des provisorischen Funktionierens der neuen Studienprogramme für die Lizentiatsstudien, die die akkreditierten Hochschulinstitutionen initiiert und vorgeschlagen haben;
· die Autorisierung des provisorischen Funktionierens der Anbieter von Hochschulbildung und der Programme für das Lizenziatsstudium, das diese initiieren und vorschlagen;
· die Akkreditierung der Hochschulinstitutionen, die Masteratsstudien (IOSUM) bzw. Doktoratsstudien (IOSUD) organisieren, auf der Grundlage der Selbstevaluation und einer externen Evaluierung eines jeden universitären Fachbereiches, der vorgeschlagen wurde, ab dem akademischen Jahr 2007-2008 zu funktionieren

· die Akkreditierung jener Studienprogramme und Hochschulinstitutionen, die in dieses Stadium gelangt sind aufgrund des wiederveröffentlichten Gesetzes 88/1993 die Akkreditierung der Hochschulinstitutionen und die Anerkennung der Diplome betreffend.
Die ARACIS wickelt seine Aktivitäten ab aufgrund einer Methodologie, die im akademischen Jahr 2006-2007 als Pilotstudie experimentiert wurde. Diese wurde vom Ministerium für Bildung und Forschung erstellt und wird periodisch aufgrund gemachter Erfahrung und der Vorschläge von den Hochschulinstitutionen verbessert. Sie entspricht den Standards, die Referenzpunkte für Performanzindikatoren über Regierungsbeschlüsse an die Öffentlichkeit gelangen.
Die ARACIS erstellt in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Forschung die Prioritäten in der Qualitätssicherung, Handlungsstrategien in der Bildungspolitik auch im Hinblick auf die Qualitätssteigerung im Bildungsbereich. Die Systemanalysen sollen alle drei Jahre stattfinden.
Die ARACIS ist bevollmächtigt, auch mit externen Evaluatoren und Hochschuleinrichtungen aus dem Ausland vertragsmäßig Programme zu erstellen und durchzuführen und mit gleichwertigen Agenturen zusammenzuarbeiten.
Die ARACIS erstellt den Ethikcodes ihrer Experten und macht die Ergebnisse ihrer Tätigkeit jährlich in einem öffentlichen Bericht bekannt. Alle drei Jahre erfolgt auch eine Selbstevaluation der durchgeführten Aktivitäten u.a. auch im Hinblick auf die folgenden Evaluierungen durch gleichwertige Agenturen aus dem Ausland.

4. Zusammenfassende ergänzende Informationsquellen in Auswahl
AMCSIT (Agentur für Management der Wissenschaftlichen Forschung, des Erneuerung und des Technologischen Transfers): http://www.amcsit.ro/index11.html
ANCS (Nationale Agentur für Wissenschaftliche Forschung: http://www.mct.ro/ancs_web 
ARACIS (Rumänische Agentur zur Qualitätssicherung im Hochschulwesen): www.aracis.ro
BOLOGNA-READER. Texte und Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses an deutschen Hochschulen. Service-Stelle Bologna. Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2004. Hochschulrektorenkonferenz

CENAPOSS (Nationales Zentrum für Wissenschaftspolitik und Wissenschaftlichkeitsmessung: http://www.cncsis.ro/cenaposs.php
CNCSIS (Nationaler Rat für Wissenschaftliche Forschung im Hochschulbereich): http://www.cncsis.ro
DAAD: Die Internationale Hochschule. Ein Handbuch für Politik und Praxis Mobilität in Europa. 10. Bde. Bertelsmann-Verlag 2003/2004. 

MEdC: http://www.edu.ro
UEFISCU: http://www.cncsis.ro/index.php

5. Auswahl offizieller Papiere im Zusammenhang mit dem rumänischen Bildungswesen, dem Bologna-Prozess und der Forschung in Rumänien

1995: Gesetz nr. 84/1995: Das Unterrichtsgesetz (mit späteren Änderugen und Ergänzungen)

2004: Gesetz nr. 354/15. Juli 2004 zur Modifizierung und Ergänzung des Unterrichtsgesetzes nr. 84/1995 
1996: HG nr.735/1996 Regelung zur Gewährung von Grants zur wissenschaftlichen Forschung 
1997: HG nr. 690/1997 zum Doktorat

1997: Gesetz nr. 128/1997 Satzung der Lehrerschaft
1999 HG nr. 49/29.01.1999 und OMEdC nr. 3422/17.03.1999 zum Nationalen Zentrum der Anerkennung und Angleichung von Diplomen aus dem Ausland

2000: HG nr. 238/31.03.200 Methodologie zur Evaluierung individueller beruflicher Performanz des Lehrkörpers im Hochschulwesen

2000: Gesetz 150/2000 zur Gründung des UEFISCU, der Exekutiven Einheit zur Finanzierung des Hochschulwesens und der wissenschaftlichen Forschung an Hochschulen
2001: Gesetz nr. 441/2001 zum universitären und postuniversitären Unterricht mit Studiengebühren

2002: HG nr. 1004/2002 Forschungsstipendien für junge Doktoranden 

2003: Gesetz nr. 319/2003 Satzung des Forschungspersonals 

2003: Gesetz nr. 324/2003 Gesetz der Forschung 

2003: HG nr. 442/2003 Maßnahmen zur Gewinnung, Vorbereitung und Stabilisierung der Jugend in der Forschung 

2004: HG nr. 1264/13.08. 2004 Organisierung und Funktionieren des Nationalen Zentrums für Programmmanegement
2004: Gesetz nr. 287/2004 Universitätskonsortien 
2004: Gesetz nr. 288/2004 zur Organisierung des universitären Studiums.

2004: OMEdC nr. 4821-4825/30.09.2004 regelt das Funktionieren des Nationalen Rates der Akkreditierung der Titel, Diplome und der universitären Zertifikate
2005: HG nr. 223/24.03.2005 zu Organisierung und Funktionsweise des MEdC

2005: HG nr. 88/2005 zur Organisierung der Lizenzstudien
2005: OMEdC nr. 3617/16.03.2005 über die allgemeine Anwendung des ECTS 

2005: OMEdC nr. 3714/29.03.2005 zur Einführung des Diploma Supplement beginnend mit den Absolventen des Jahrganges von 2005/2006

2005: OMEdC nr. 3861/13.04.2005 zu den Programmen postdoktoraler Forschung
2005: OMEdC nr. 3928/21.04.2005 im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der bildenden Dienstleistungen in den Hochschuleinrichtungen 

2005: OMEdC nr. 3993/28.04.2005 zum Nationalen Katalog der Experten im Hochschul​wesen und in der Forschung

2005: OMEdC nr. 4168/25.05.2005 zum CEEX, Exzellenzforschung
2005: HG 567/2005 zu den Doktoratsstudien: 

2005: OMEdC nr. 4491/6.07.2005 zur Organisierung der Doktoratsstudien im akademischen Jahr 2005/2006

2005: HG nr. 1257/2005 – Organisierung und Funktionieren der ARACIS

2005: HG nr. 75/2005 zur Sicherung der Qualität in der Bildung



genehmigt durch das Gesetz 87/2006

2005: Erlass des MedC nr. 4491/2005 zur Organisierung und Abwicklung der akademischen Diktoratsstudien

2006: HG nr. 1175/2006 – Regulung die Lizenziatsstudien betreffend und die Liste der Bereiche und Spezialisierungen

2006: HG nr. 404/2006 – Regelung die Masteratsstudien betreffend

2007: HG nr.551/2007 Criterien und Standards, Methodologie zur Evaluierung und Akkreditierung von Institutionen mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
� Prag (2001), Berlin (2003), Bergen (2005), London (2007), Benelux (2007) u.a. 


� Bis zum akademischen Jahr 2007/2008 gab es zwei Formen postgraduierter Studien: zwei Semester „vertiefender Studien” oder interdisziplinäre, drei - vier semestrige „Masterate”. Beide Formen gelten bislang als absolvierte „Masterate” und werden bei der Zulassung zum Doktorat als solche anerkannt. Ob die Gleichstellung nach den Bologna-Vorgaben auch weiterhin aufrechterhalten bleibt, ist ungewiss bzw. noch im Gespräch.


� Das Doktorat in seiner alten Form dauerte maximal 7 Jahre, in denen in den ersten 4 Jahren obligatorisch 3 Referate und 3 Prüfungen zu Themen aus oder im Zusammenhang mit dem Forschungsbereich der Dissertation. (HG 690/1997)


� Die im Jahr akademischen 2006-2007 existierenden Masterats- und Doktoratsstudien werden bis zu ihrem Abschluss funktionieren dürfen und werden dann schrittweise von den akkreditierten ersetzt.


� Die Angaben stehen in zeitlicher Reihenfolge. Der genaue Titel wird durch eine knappe deutsche Beschreibung ersetzt, da für die Auffindung in den Bibliotheken die Aktennummer und das Publikationsdatum reichen. Folgende Abkürzungen bedeuten: 


HG = Hotărâre guvernamentală – ’Regierungsbeschluss’


MEdC = Ministerul Educaţiei şi Cercetării – ’Ministerium für Bildung und Forschung’


OG = Ordin guvernamental – ’Regierungsverordnung’


OMEdC – Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării – ’Verordnung des Ministers für Bildung und Forschung’
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